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2. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Prozes-
ses als eines wirksamen Mittels für den Aufbau der Praxis ei-
nes gesamtregionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs;

3. dankt für die politische Unterstützung und die frei-
willigen finanziellen Beiträge, die das Regionalzentrum wei-
terhin erhält und die für seinen Fortbestand unabdingbar sind;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an die in-
ternationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mittelquelle
des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitätenpro-
gramms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu entrich-
ten;

5. ersucht den Generalsekretär unter Hinweis auf Zif-
fer 6 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung vom
15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen der
vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstützung bei der
Durchführung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren;

6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, das
interne Verfahren zur Fertigstellung des Gastlandabkommens
und der dazugehörigen Vereinbarung ohne weitere Verzöge-
rung abzuschließen und sicherzustellen, dass das Regionalzen-
trum innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung des
Gastlandabkommens von Katmandu aus operieren und wirk-
sam tätig sein kann; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/95

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/395, Ziff. 26)240.

61/95. Informationsprogramm der Vereinten Nationen
über Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Sonderta-
gung, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, gefassten
Beschluss, mit dem die Weltabrüstungskampagne eingeleitet
wurde241,

eingedenk ihrer Resolution 47/53 D vom 9. Dezember
1992, in der sie unter anderem beschloss, dass die Weltabrü-
stungskampagne fortan die Bezeichnung „Informationspro-
gramm der Vereinten Nationen über Abrüstung“ und der Frei-
willige Treuhandfonds für die Weltabrüstungskampagne die
Bezeichnung „Freiwilliger Treuhandfonds für das Informa-
tionsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung“ tra-
gen wird,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/46 A vom 10. De-
zember 1996, 53/78 E vom 4. Dezember 1998, 55/34 A vom
20. November 2000, 57/90 vom 22. November 2002 und
59/103 vom 3. Dezember 2004,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs242, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs242, in dem er unterstreicht, dass Inhalt und Spezia-
lisierung der Website des Informationsprogramms der Verein-
ten Nationen über Abrüstung exponentiell zugenommen ha-
ben und dass immer mehr Mitgliedstaaten und andere Nutzer
darauf zugreifen;

2. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus
für seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden be-
grenzten Mittel wirksam einzusetzen, um Informationen über
Rüstungsbegrenzung und Abrüstung bei den Regierungen, den
Medien, nichtstaatlichen Organisationen, in pädagogischen
Kreisen und bei Forschungsinstituten möglichst weit zu ver-
breiten, einschließlich auf elektronischem Wege, und ein Se-
minar- und Konferenzprogramm durchzuführen;

3. unterstreicht die Wichtigkeit des Programms als ei-
nes wertvollen Instruments, das es allen Mitgliedstaaten er-
möglicht, sich in vollem Umfang an den Abrüstungsberatun-
gen und -verhandlungen in den verschiedenen Organen der
Vereinten Nationen zu beteiligen, und das ihnen dabei behilf-
lich ist, die Verträge wie verlangt zu erfüllen und einen Beitrag
zu den im Hinblick auf Transparenz vereinbarten Mechanis-
men zu leisten;

4. bekundet ihre Anerkennung und Befriedigung dar-
über, dass die Sekretariats-Hauptabteilung Abrüstungsfragen
den Jahrgang 2004 des United Nations Disarmament Year-
book (Jahrbuch der Vereinten Nationen über Abrüstung) zu-
sammen mit den Archivjahrgängen 2002 und 2003 erstmalig
in einer Online-Fassung herausgebracht hat;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von der Zusammenarbeit
der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information und
ihrer Informationszentren bei der Verfolgung der Ziele des
Programms;

6. empfiehlt, dass das Programm auch künftig auf sach-
liche, ausgewogene und objektive Weise über multilaterale
Maßnahmen auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Ab-
rüstung, namentlich Maßnahmen der Vereinten Nationen und
der Abrüstungskonferenz, informieren und aufklären sowie in
der Öffentlichkeit Verständnis für die Wichtigkeit solcher
Maßnahmen wecken und um Unterstützung dafür werben soll

240 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa
Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Indone-
sien, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen,
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Spanien, Südafrika und
Uruguay..
241 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziff. 110 und 111. 242 A/61/215.
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und dass es seine Bemühungen insbesondere darauf richten
soll,

a) das United Nations Disarmament Yearbook, die maß-
gebliche Publikation der Hauptabteilung Abrüstungsfragen,
auch künftig in allen Amtssprachen zu veröffentlichen;

b) die Website über Abrüstung als Teil der Website der
Vereinten Nationen weiter aufrechtzuerhalten und entspre-
chende Fassungen in so vielen Amtssprachen wie möglich zu
erstellen;

c) die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit der
Öffentlichkeit, vor allem mit den nichtstaatlichen Organisatio-
nen und den Forschungsinstituten, weiter zu intensivieren, um
eine sachlich fundierte Auseinandersetzung mit aktuellen Fra-
gen der Rüstungsbegrenzung, der Abrüstung und der Sicher-
heit fördern zu helfen;

d) auch weiterhin Diskussionsrunden zu Themen von
Belang auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und der Ab-
rüstung zu veranstalten, um das Verständnis dafür zu vertiefen
und den Meinungs- und Informationsaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft zu erleichtern;

7. erkennt die wichtige Unterstützung an, die einige Re-
gierungen dem Freiwilligen Treuhandfonds für das Informa-
tionsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung ge-
währt haben, und bittet alle Mitgliedstaaten erneut, zur Auf-
rechterhaltung eines leistungsfähigen Programms für Öffent-
lichkeitsarbeit weitere Beiträge an den Fonds zu entrichten;

8. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in dem Be-
richt des Generalsekretärs243, in dem die Bilanz aus der Um-
setzung der in der Studie von 2002 zur Abrüstungs- und Nicht-
verbreitungserziehung244 abgegebenen Empfehlungen gezo-
gen wird;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht vor-
zulegen, aus dem hervorgeht, wie das System der Vereinten
Nationen in den beiden vorangegangenen Jahren die Aktivitä-
ten des Programms durchgeführt hat und welche es für die
kommenden zwei Jahre vorgesehen hat;

10. beschließt, den Punkt „Informationsprogramm der
Vereinten Nationen über Abrüstung“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/96
Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/395, Ziff. 26)245.

61/96. Regionale vertrauensbildende Maßnahmen: Ak-
tivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses
der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika

Die Generalversammlung,
eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Natio-

nen und ihrer Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/78 H und 43/85
vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 1989,
45/58 M vom 4. Dezember 1990, 46/37 B vom 6. Dezember
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992, 48/76 A vom 16. De-
zember 1993, 49/76 C vom 15. Dezember 1994, 50/71 B vom
12. Dezember 1995, 51/46 C vom 10. Dezember 1996, 52/39 B
vom 9. Dezember 1997, 53/78 A vom 4. Dezember 1998,
54/55 A vom 1. Dezember 1999, 55/34 B vom 20. November
2000, 56/25 A vom 29. November 2001, 57/88 vom 22. No-
vember 2002, 58/65 vom 8. Dezember 2003, 59/96 vom 3. De-
zember 2004 und 60/87 vom 8. Dezember 2005,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen
Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Merk-
male der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig
und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität, zum Welt-
frieden und zur internationalen Sicherheit beitragen können,

überzeugt, dass die durch die Abrüstung, einschließlich der
regionalen Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung und für den Schutz der
Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der Völker der
Entwicklungsländer, verwendet werden können,

unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sondertagung, der
ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Leitli-
nien für die allgemeine und vollständige Abrüstung,

überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Klima des
Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Vertrauens in-
nerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirklicht werden
kann,

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat,
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in die-
ser Subregion zu fördern,

unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über Zu-
sammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafrika246,
die Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften De-
mokratie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften
Entwicklung in Zentralafrika247 und die Erklärung von Jaunde
über Frieden, Sicherheit und Stabilität in Zentralafrika248, 

243 A/61/169 und Add.1.
244 A/57/124.
245 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Burundi, Demokratische Republik Kon-
go, Gabun, Kamerun, Kongo, Ruanda, São Tomé und Príncipe, Tschad
und der Zentralafrikanischen Republik.

246 A/50/474, Anhang I. 
247 A/53/258-S/1998/763, Anlage II, Anhang I.
248 A/53/868-S/1999/303, Anlage II.




